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Gesichtspunkt der Risikobewertung 

oder auch Datenschutz-Folgenab-

schätzung. Eine Übermittlung per 

E-Mail ohne weitere Sicherheitsmaß-

nahmen ist datenschutzrechtlich nicht 

zulässig. Nachstehende Punkte ge-

ben einen groben Anhaltspunkt für 

solche Maßnahmen:

1.  Es sind sowohl Zugangs- als auch 

Zugriffskontrollen zum Zwecke 

der Vertraulichkeit zu implemen-

tieren. 

2.  Die ordnungsgemäße Übertra-

gung von Daten sowie eine Ein-

gabe- und Verarbeitungskontrol-

le muss gewährleistet sein.

3.  Darüber hinaus müssen Maßnah-

men ergriffen werden, die gewähr-

leisten, dass personenbezogene 

Daten gegen zufällige Zerstörung 

oder Verlust geschützt sind. 

Direkt@home muss zudem ein Ver-

fahrensverzeichnis für die Verarbei-

tungstätigkeiten einführen. Ein sol-

ches Verfahrensverzeichnis hat fol-

gende Komponenten zu beinhalten: 

❙  Name und Kontaktdaten des für 

den Datenschutz Verantwortlichen, 

des Vertreters, ggfs. des gemein-

sam Verantwortlichen sowie des et-

waigen Datenschutzbeauftragten,

❙  Zweck der Verarbeitung, 

❙  Rechtsgrundlage,

❙  Kategorie der betroffenen Perso-

nen und personenbezogenen Da-

ten,

❙  Kategorie von Empfängern der Da-

ten,

❙  Übermittlung in Drittstaaten, 

❙  Löschfristen, 

❙  allgemeine Beschreibung der tech-

nischen und organisatorischen Maß-

nahmen zur Datensicherung.

Sämtlichen Unternehmen ist zu ra-

ten, sich jetzt vorzubereiten, um die 

nötigen Prozesse im Unternehmen 

anzustoßen. Der Anfang hierfür soll-

te folgende Punkte umfassen: 

❙  Erstellen Sie eine Auflistung sämt-

licher Vorgänge, bei denen perso-

nenbezogene Daten erhoben wer-

den.

❙  Prüfen Sie Ihre Datenschutzerklä-

rung: Entspricht Sie den Anforde-

rungen der DSGVO?

❙  Informieren Sie Ihre Mitarbeiter und 

Vertriebspartner: Schulungen und 

Informationsveranstaltungen soll-

ten durchgeführt werden, um Ihre 

Mitarbeiter für das Thema Daten-

schutz und die Neuerungen zu sen-

sibilisieren.

die 

Quelle 

angegeben 

werden. Je nach 

Ausgestaltung der Ver-

triebspartner-Verträge kann es er-

forderlich sein, den Vertriebspart-

ner als Quelle zu benennen. 

Direkt@home muss die User der 

Webseite informieren, ob und wel-

che Cookies sie verwendet und ob 

sie die Nutzer der Seiten trackt. 

Nutzt sie hierfür einen Dienstleister, 

muss sie dazu eine Vereinbarung 

über die Auftragsverarbeitung schlie-

ßen. Direkt@home muss prüfen, ob 

der Dienstleister seinen Sitz in ei-

nem Drittland, z. B. den USA hat. In 

diesem Fall müsste Direkt@home 

ergänzend prüfen, ob die Weiter-

gabe der Daten über EU-Standard-

vertragsklauseln oder über Privacy 

Shield abgesichert ist.

Auch bei der Zusammenarbeit mit 

Dienstleistern wie zum Beispiel Web-

Designern oder einer externen Buch-

haltung, hat Direkt@home ab Mai neue 

Handlungsverpflichtungen. Wenn die 

Web-Design-Agentur Zugriff auf per-

sonenbezogene Kundendaten hat, 

muss Direkt@home auch mit der 

Spei-

cherung 

die Erlaubnis 

einholen, da diese Da-

ten nicht erforderlich für die Erfül-

lung des Vertrages sind. Insoweit 

muss Direkt@home auf die jeder-

zeitige Widerrufbarkeit der Einwilli-

gung hinweisen, soweit es sich um 

freiwillige Daten handelt. Zudem 

muss die Firma Direkt@home ihre 

Kunden darüber informieren, zu wel-

chem Zweck sie die Daten verar-

beiten will.

Für Daten, die Direkt@home bereits 

vor dem 25.05.2018 erhoben hat, 

muss Direkt@home prüfen, ob die 

bisherigen Einwilligungen der neu-

en Gesetzeslage genügen. Falls nicht, 

müssen die Einwilligungen neu ein-

geholt werden. Die erfolgreich ein-

geholten Einwilligungen müssen so-

dann dokumentiert werden.

Direkt@home muss eine Vielzahl von 

neuen Informationspflichten erfül-

len. Diese müssen zum Zeitpunkt 

der Erhebung gegenüber dem – zu-

künftigen – Kunden erfüllt werden. 

Falls die Daten nicht bei der betrof-

fenen Person erhoben wurden, muss 

Webagentur eine Vereinbarung über 

die Auftragsverarbeitung schließen.

Direkt@home lässt ihre Buchführung 

über einen Steuerberater abwickeln. 

Hierfür muss sie ebenfalls einen ent-

sprechenden Dienstvertrag schlie-

ßen.

Wie viele Direktvertriebs-Unterneh-

men bietet Direkt@home die Opti-

on, schnell und unkompliziert über 

einen elektronischen Bezahldienst 

die auf der Verkaufsparty gekauf-

ten Produkte zu zahlen. Auch mit 

diesem Bezahldienst bedarf es ei-

nes Dienstvertrages zur Auftrags-

verarbeitung.

Anders verhält es sich bei den Lie-

ferantendaten der Direkt@home. So-

weit die gespeicherten Daten zur 

Vertragsabwicklung erforderlich sind, 

muss Direkt@home hier nichts wei-

ter veranlassen. 

Auch die Mitarbeiter der Direkt@

home müssen umdenken. Sie sind 

auf die Vertraulichkeit von Daten hin-

zuweisen, zu schulen und zur Ein-

haltung der Vertraulichkeit zu ver-

pflichten. 

Zudem sind einige organisatorische 

Maßnahmen einzuführen. Sie be-

treffen die Frage, wie sicher die In-

formationssicherheit ist. Auch dies 

muss dokumentiert werden. Direkt@

home muss nunmehr auch mit ih-

rem Steuerberater klären, wie die 

sensiblen Daten ihrer Mitarbeiter (Ge-

sundheitsdaten, Religionszugehö-

rigkeit) gut geschützt sind. Hierzu 

müssen bestimmte Maßnahmen er-

griffen werden unter dem neuen 

Ab dem 25. Mai 2018 muss die neue 

EU-Datenschutzgrundverordnung 

(EU-DSGVO) umgesetzt sein. Viele 

wissen allerdings noch nicht, was 

auf sie zukommt und mit welchen 

Änderungen zu rechnen ist. Dieser 

Beitrag soll am Beispiel der Mus-

terfirma Direkt@home zeigen, was 

von kleinen Unternehmen im Hin-

blick auf die DSGVO zu beachten ist.

Da die Direkt@home unter zehn 

Mitarbeiter beschäftigt, muss 

sie keinen betrieblichen Datenschutz-

beauftragten bestellen.

Direkt@home will Kunden etwas ver-

kaufen. Für die erforderlichen Grund-

daten bei Geschäftsanbahnung wie 

zum Beispiel Name, Anschrift be-

nötigt Direkt@home keine geson-

derte Einwilligung ihrer Kunden.

Darüber hinausgehende Daten wie 

z. B. Geburtsdatum oder Fotos von 

Verkaufspartys muss 

Direkt@home 

vor der 

EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORD-
NUNG: DAS MÜSSEN SIE BEACHTEN!
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